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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Seite 1 

*Die Nummerierung der Festsetzungen entspricht dem Stand der Offenlegung und kann sich im Rahmen der Überarbeitung geringfügig geändert haben. 
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Die Regelung im Landschaftsplan bezieht sich allein auf die Natur- und Landschafts-
schutzgebiete. Wie der Regionalplan mit den Bereichen für den Schutz der Natur 
(BSN) umgeht, ist nicht Gegenstand des Landschaftsplans. Darüber hinaus besagt 
der Regionalplan in 1.2 Ziel 4 Satz 79, dass die Errichtung von Windenergieanlagen 
in BSN durchaus möglich ist, sofern „die angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle 
realisierbar ist, die Bedeutung des betroffenen Gebietes dies zulässt und der Eingriff 
auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wird.“ Eine Wiederholung der um-
fangreichen Vorgaben ist daher nicht angebracht. 
 
Auch wenn die Errichtung von Windenergieanlagen im Rahmen der Privilegierung 
kaum noch möglich ist, muss doch dieser Fall berücksichtigt werden. Die textlichen 
Festsetzungen verbieten daher zunächst die Errichtung auch solcher Anlagen in 
Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Von den Verboten zu Landschaftsschutzge-
bieten werden dann aber solche Anlagen ausgenommen, die in planungsrechtlich 
abgesicherten Konzentrationszonen errichtet werden sollen. Außerhalb dieser Kon-
zentrationszonen ist keine Errichtung möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Information „Windenergie und Natur-/ Landschaftsschutz“ bezieht sich auf alle 
Schutzgebiete. Aus diesem Grund ist sie im Text vor dem Kapitel „2.1 Naturschutz-
gebiete“ platziert. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, I Seite 2 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Windenergiebereiche Lüdinghausen 2 und Nordkirchen 1 wurden noch während 
der öffentlichen Auslegung ergänzt. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, I Seite 3 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festsetzungen hinsichtlich der Bewirtschaftung in Form von Ge- und Verboten kön-
nen nur für Schutzgebiete getroffen werden. 
Die Festsetzung von Schutzgebieten ergibt sich aus der jeweiligen Schutzbedürftig-
keit und dem Schutzzweck. Sie erfolgt nicht präventiv. Die Ge- und Verbote der 
Schutzgebiete greifen die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten jedoch auf und 
machen an entsprechender Stelle Vorgaben zur Berücksichtigung des Natur- und 
Landschaftsschutzes. 
Grundsätzlich werden im Kreis Coesfeld über den Landschaftsplan nur Festsetzun-
gen des Status quo getroffen. In LSG gilt die ordnungsgemäße Land- und Forstwirt-
schaft als nicht betroffene Tätigkeit. Eine Beschränkung auf eine bestimmte vorgege-
bene Nutzung ist daher nicht möglich und in der Landschaftsplanung des Kreises 
Coesfeld nicht üblich. Der Landschaftsplan ist hier auch nicht das geeignete Instru-
ment. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, I Seite 4 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechendes Konzept existiert zurzeit nicht, ist jedoch zukünftig nicht ausge-
schlossen.  
 
 
s. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An verschiedenen Stellen im Kreis Coesfeld werden Flächen für die Naherholung 
(z. B. Wanderparkplätze, Wanderwege) geschaffen, die u. a. von Tourismusverbän-
den geplant und umgesetzt werden und deren Planung noch nicht abgeschlossen ist. 
Der Landschaftsplan will hier nicht zeitgleich auf einer anderen Ebene eingreifen. 
Da der Landschaftsplan Baumberge-Nord bereits rechtskräftig ist und drei weitere 
Pläne einheitlich aufgestellt werden sollen, kann an dieser Stelle keine derart gravie-
rende Änderung der Planinhalte erfolgen. Im Rahmen zukünftiger Überarbeitungen 
besteht jedoch die Möglichkeit, diese Belange zu berücksichtigen. 
 
 
 
Der Forderung wird nicht gefolgt. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, I Seite 5 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Erweiterung des Naturschutzgebiets (NSG) in diesem Bereich ist fachlich nicht 
begründbar. Die westliche Teilfläche des Waldgebiets besteht im Wesentlichen aus 
Pappelbeständen, die nicht naturschutzwürdig sind. Da sich dieser Bereich klar vom 
übrigen schutzwürdigen Teilgebiet abgrenzen lässt, sollten die Abgrenzungen 
beibehalten werden. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, I Seite 6 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flächen weisen nicht die Schutzwürdigkeit eines Landschaftsschutzgebiets 
(LSG) auf. Die Vielfalt an Gehölzstrukturen und Grünlandflächen, die andernorts in 
LSG vorzufinden ist, fehlt hier. Größere aneinander gereihte Ackerflächen mit nur 
wenigen landschaftsgestalterischen Elementen prägen hier das Bild. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, I Seite 7 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Große Teile der als Bereich zum Schutz der Natur (BSN) dargestellten Fläche weisen 
einen hohen Nadelholzanteil auf. Die Ausprägung dieser Waldflächen rechtfertigt 
keine Naturschutzgebietsausweisung. Die südwestlich gelegene Teilfläche hingegen 
weist eine höhere naturschutfachliche Qualität auf und wird daher auch als ge-
schützter Landschaftsbestandteil festgesetzt. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, I Seite 8 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Der Landschaftsplan hat einen Planungsstand erreicht, in dem eine Einarbeitung der 
im Erlass geforderten Festsetzungen nicht mehr möglich ist. Darüber hinaus sollen 
alle vier neuen Landschaftspläne des Kreises Coesfeld einheitlich aufgebaut sein. 
Eine Berücksichtigung des Erlasses ist bei zukünftigen Überarbeitungen der Land-
schaftspläne möglich. 
 
Den Forderungen wurde z. T. gefolgt. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, I Seite 9 
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Gemäß Anlage 1 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) handelt es sich bei 
den Ersten Fahrten des Dortmund-Ems-Kanals um Binnenwasserstraßen, die aus-
schließlich der See- und Binnenschifffahrt dienen. Auch die Fläche der im Entwurf 
des Landschaftsplans als Naturschutzgebiet geplanten Alten Fahrt des Dortmund-
Ems-Kanals ist nach wie vor als Bundeswasserstraße gewidmet. 
Gemäß § 4 BNatSchG muss die bestimmungsgemäße Nutzung auf Flächen, die u. a. 
der See- oder Binnenschifffahrt dienen, bei Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gewährleistet sein. 
Da der Großteil der Verbote in Naturschutzgebieten der Flächennutzung für die Bin-
nenschifffahrt entgegensteht (allen voran das Verbot, Gewässer zu befahren, aber 
auch Abgrabungen, Auffüllungen oder weitere Veränderungen vorzunehmen oder 
Baumaterialien einzubringen), kann hier entgegen dem Landschaftsplanentwurf kein 
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Auch die tatsächlich fehlende Nutzung als 
Binnenschifffahrt führt zu keiner Änderung der rechtlichen Vorgaben, da hierzu allein 
die Widmung der Fläche entscheidend ist. 
 
Bei Änderungen des Landschaftsplanentwurfs nach der öffentlichen Auslegung ist 
gemäß § 27c Abs. 2 Satz 2 LG sowie § 29 Abs. 2 Satz 2 LG den Eigentümern der 
von den Änderungen betroffenen Grundstücke und den von den Änderungen be-
rührten Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Mit Schreiben vom 06.10.2015 wurden das Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine 
sowie die weiteren betroffenen Träger öffentlicher Belange (Bezirksregierung Müns-
ter, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz sowie das Landesbüro für 
Naturschutzverbände) über die Änderung informiert. Ihnen wurde die Möglichkeit zur 
Stellungnahme bis zum 03. November 2015 gegeben. 
 
 
 
Das Naturschutzgebiet 2.1.04 wird vollständig zurückgenommen. Die Fläche wird in 
das angrenzende Landschaftsschutzgebiet 2.2.08 Kanalinsel aufgenommen. Die für 
alle Landschaftsschutzgebiete formulierte nicht betroffene Tätigkeit 2.2 D Nr. 8 er-
möglicht die bestimmungsgemäße Nutzung der Fläche. 
Da die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Festsetzungsraum 5.1.1.02 der 
bestimmungsgemäßen Nutzung nicht entgegenstehen und für die Alte Fahrt selbst 
keine eigenen Maßnahmen innerhalb dieses Festsetzungsraums formuliert sind, 
können diese Abgrenzungen beibehalten werden. 
Das Entwicklungsziel 1.1.1.02 im Bereich der Alten Fahrt wird zurück genommen. Die 
Fläche wird in das angrenzende Entwicklungsziel 1.1.2.03 aufgenommen. 

   Bezirksregierung Münster, Dezernat 51, II Seite 1 
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2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Festsetzungen für alle Landschaftsschutzgebiete (LSG) treffen Aus-
sagen über Handlungen, die in LSG erlaubt oder verboten sind. Beschreibungen zur 
Ästhetik haben nichts mit den Verbotsregelungen zu tun. Es handelt sich um eine 
reine Auflistung der Tatbestände. Diese Festsetzungen werden grundsätzlich nicht 
um eine Erklärung erweitert, die die Gründe für das Verbot darlegt. 

   BUND Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
Für Schutzgebiete können lediglich Status quo-Festsetzungen getroffen werden. 
Weiter gehende Verbote greifen zu stark in das Eigentum ein, führen zu einer Ent-
schädigungspflicht und sind daher nicht umsetzbar. Auch sind sie mit der damit ver-
bundenen Schutzwürdigkeit den Naturschutzgebieten zuzuordnen. 
 
 
 
Pflege- und Entwicklungspläne werden i. d. R. nur für Naturschutzgebiete aufgestellt. 
Eine zusätzliche Ausdehnung auf LSG in der Formulierung ist daher hinfällig. 
 
 
Den Forderungen wird nicht gefolgt. 

   BUND Seite 2 
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2.1.1 D 
Nr. 3 
 
2.1.1 D 
Nr. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird unter Verweis auf § 4 Bundesnaturschutzgesetz zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
In den textlichen Darstellungen des Landschaftsplans wird darauf hingewiesen, dass 
klassifizierte Straßen und ihre Straßenkörper sowie Bahnstrecken und deren Bahn-
körper von den Schutzfestsetzungen ausgenommen sind. 
Dies gilt auch für Unterhaltungs- und Überwachungsaufgaben. 

   Deutsche Bahn Seite 1 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Evangelische Kirche von Westfalen Seite 1 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

08 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Gemeinde Nordkirchen Seite 1 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die nachrichtliche Darstellung des Windenergiebereichs „Senden 1“ wurde entfernt. 

   Gemeinde Senden Seite 1 
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Der Forderung wird gefolgt. Die Datenquelle wurde ergänzt. 
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2.2.1 B 
Nr. 1 
 
2.2.1 F 
Nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Karten stellen den gesamten Geltungsbereich des Landschaftsplans dar. Eine 
kleinmaßstäblichere Ansicht stand auf der Internetseite des Kreises Coesfeld zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich innerhalb von Naturschutzgebieten weder 
Hofstellen noch Handwerksbetriebe befinden. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zulässigerweise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer Existenz noch in ihrer angemessenen 
Entwicklung gemäß § 35 Abs. 4 Nr. 6 Baugesetzbuch durch landschaftliche Belange 
in Frage gestellt. 
Unter 2.2.1 F Nr. 1 ist eine entsprechende Ausnahmeregelung bereits formuliert. 
Eine Kollision zwischen Baurecht und Naturschutzrecht wird nicht gesehen. Beide 
rechtlichen Grundlagen existieren neben einander und der Landschaftsplan mit der 
Festsetzung von Schutzgebieten und den dort geltenden Ver- und Geboten folgt dem 
rechtlichen Auftrag (Landschaftsgesetz). 

   Handwerkskammer Seite 1 



 

 

  
 
 
Gemäß § 29 Abs. 4 Landschaftsgesetz treten widersprechende Festsetzungen des 
Landschaftsplans mit Inkrafttreten eines Bebauungsplans zurück, sofern der Träger 
der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dem entsprechenden Flächennut-
zungsplan nicht wiedersprochen hat. Auf die Siedlungsentwicklung hat der Land-
schaftsplan somit i. d. R. keinen Einfluss. 
Eine Verhinderung der Bauleitplanung liegt daher nicht vor. 
 
 
Schutzgebiete werden grundsätzlich nur dort ausgewiesen, wo eine entsprechende 
Schutzwürdigkeit vorliegt. Dies kann sowohl in Ortsnähe, als auch ortsfern der Fall 
sein. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Handwerkskammer Seite 2 
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Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden über den Landschaftsplan nicht par-
zellenscharf festgesetzt, sondern beziehen sich gemäß § 26 Abs. 3 LG immer auf 
einen größeren Raum. Grundsätzlich verhindern diese Maßnahmen jedoch keine 
bauliche Erweiterung bzw. Erweiterung des baulichen Innenbereichs. 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   IHK Seite 1 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Kath. Kirchengemeinde St. Georg Hiddingsel Seite 1 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Kreis Coesfeld – Abt. 32 Seite 1 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abstimmung wird in den entspre-
chenden Fällen erfolgen. 

   Kreis Coesfeld – Abt. 66 Seite 1 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Kreis Coesfeld – Abt. 70 Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Kreis Coesfeld – Abt. 70 Seite 2 
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   Landesbetrieb Straßen NRW Seite 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
2.1 

 
 
 
 
 
Die textlichen Festsetzungen besagen, dass die Straßenkörper der Bundes- und 
Landstraßen von Naturschutzgebieten räumlich ausgenommen sind (siehe 2.1). 
Diese Grundlage wurde auch in der tatsächlichen Schutzgebietsabgrenzung beibe-
halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Mit Ende der Frist zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist das Beteili-
gungsverfahren im Rahmen dieser Landschaftsplanaufstellung endgültig abgeschlos-
sen. 

   Landesbetrieb Straßen NRW Seite 2 
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2.1 B 
Nr. 28 
 
2.1 D 
Nr. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot wurde gestrichen. 
 
 
Gemeint ist jedoch die Bestockung nach der potentiell natürlichen Vegetation und 
nicht nach der heutigen potentiell natürlichen Vegetation. Aus diesem Grund wurde 
das Gebot mit dem Hinweis versehen. 

   Landesbetrieb Wald und Holz Seite 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 D 
Nr. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen 
werden durch die Maßnahmen des Landschaftsplans nicht berührt. 
 
 
 
Der Forderung wird nicht gefolgt. Die Formulierung ist eindeutig und wurde bereits in 
allen weiteren Landschaftsplänen übernommen. 
 
 
 
 
 
 
Unter der Durchführung der Maßnahmen ist in erster Linie die Koordination zu ver-
stehen. Hierunter fallen bspw. die genannten vertraglichen Vereinbarungen. 
 
 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Landesbetrieb Wald und Holz Seite 2 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Landesfischereiverband Seite 1 
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Der Forderung wird gefolgt. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hesselmanngraben und der Gronenbach sind mit dem Entwicklungsziel „Erhal-
tung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Gewässer und ihrer Niederungen“ 
belegt. 

   LANUV Seite 1 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Erhaltung der Bodendenkmäler ist auch im Sinne des Landschaftsplans. 

   Landschaftsverband Westfalen-Lippe Seite 1 



 

 

  

   Landschaftsverband Westfalen-Lippe Seite 2 
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Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Lippeverband Seite 1 
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   Stadt Dülmen Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird gefolgt. Der Geltungsbereich wurde im Bereich des Bebauungs-
plans „Kohlekraftwerk Hiddingsel“ zurück genommen. 

   Stadt Dülmen Seite 2 
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2.1.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Befahren der Stever mit Kanus und Paddelbooten war bisher erlaubt. 
Im südlich angrenzenden Landschaftsplan Olfen-Seppenrade wurde das Verbot für 
das Naturschutzgebiet (NSG) Lippeaue eingeschränkt. Analog soll auch an der Ste-
ver das Befahren mit Kanus und Paddelbooten weiterhin ermöglicht werden. Ein 
Widerspruch zum Schutzzweck wird nicht gesehen, da das Anlegen der Kanus und 
Paddelboote i. d. R. nur an den wenigen dafür bestimmten Anlegern erfolgt. Die an-
grenzenden Uferbereiche eignen sich hierfür nicht. Die Wasservogelbestände werden 
durch diese Gewässernutzung nicht wesentlich gestört, sodass die Beibehaltung 
auch aus Naturschutzsicht als vertretbar angesehen wird. 
 
Die textlichen Festsetzungen zum NSG 2.1.02 werden um die folgende Formulierung 
ergänzt: 
Außer den unter 2.1 D genannten nicht betroffenen Tätigkeiten bleibt von den Ver-
boten unberührt, soweit im Einzelfall nicht anders bestimmt oder es dem Schutz-
zweck nicht widerspricht: 
10. das Befahren der Stever mit Kanus und Paddelbooten. Das Anlegen ist nur an 
dafür vorgesehenen Anlegestellen erlaubt. Die weitergehenden Bestimmungen des 
Verbots 2.1 B Nr. 16. sind zu beachten. 
 
Im Bereich der Grünlandflächen sind keine Nutzungskonflikte erkennbar. Es handelt 
sich größtenteils um Feuchtwiesen, die so hoch bewachsen und kaum begehbar 
sind, dass sie nicht zu Freizeitzwecken genutzt werden. 

   Stadt Lüdinghausen Seite 1 



 

 

 
 
 
2.2.01 
5.1.1.01 
 
 
 
 
5.1.1.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2.03 
1.2.01 
 
 
 
 
 
 
1.3.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.04 
 
 
 
 
 
5.1.2.03 
1.3.03 

 
Aufgrund der widersprechenden Festsetzungen wird das Landschaftsschutzgebiet 
2.2.01 im Bereich des Klutensees und der unmittelbar angrenzenden Flächen ent-
sprechend der regionalplanerischen Darstellung zurück genommen (siehe Abgren-
zungsvorschlag). Der geschützte Landschaftsbestandteil 2.4.61 entfällt. Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen erfolgen mit Rücksicht auf die derzeitige Nutzung. 
 
Der Forderung wird gefolgt. Der Festsetzungsraum wurde entsprechend angepasst. 
In der Entwicklungskarte wurde die Fläche mit dem neuen Entwicklungsziel 1.3.04 
„Temporäre Erhaltung bis zur städtebaulichen Überplanung“ belegt. Das ursprüngli-
che Entwicklungsziel wurde an dieser Stelle zurück genommen. 
 
 
 
 
 
Der Festsetzungsraum wurde auf die Darstellung des Regionalplans zurück genom-
men. 
In der Entwicklungskarte wurde die Fläche mit dem Entwicklungsziel 1.3.05 „Tempo-
räre Erhaltung bis zur städtebaulichen Überplanung“ belegt. Das Entwicklungsziel 
1.2.01 wurde an dieser Stelle zurück genommen. 
 
 
Der Geltungsbereich sowie die weiteren Festsetzungen wurden von der Fläche des 
aufgestellten Bebauungsplans „Höckenkamp-Nord“ zurück genommen. Der ge-
schützte Landschaftsbestandteil 2.4.31 „Allee an der Stadtfeldstraße“ bleibt trotz 
Rücknahme des Geltungsbereichs an dieser Stelle vollständig bestehen, da die Allee 
gemäß § 47a LG gesetzlich geschützt ist und den Darstellungen des Bebauungs-
plans nicht widerspricht. 
 
Bei Inkrafttreten eines Bebauungsplans tritt der Landschaftsplan mit seinen Festset-
zungen an dieser Stelle zurück. Eine Schutzgebietsausweisung liegt in diesem Be-
reich nicht vor. Somit werden Entwicklungsmöglichkeiten allein durch das Baurecht 
geregelt. 
 
Das nordöstlich von Lüdinghausen gelegene Landschaftsschutzgebiet Aldenhövel-
Westrup beginnt erst östlich des VVG-Geländes. Sollte eine geplante Trassenführung 
umgesetzt werden, so kann eine Befreiung gemäß § 67 BNatSchG i. V. m. § 69 
Abs. 1 LG erteilt werden. 
 
 
 
Der Festsetzungsraum wurde auf die Darstellung des Regionalplans zurück genom-
men. 
In der Entwicklungskarte wurde die Fläche dem Entwicklungsziel 1.3.03 „Temporäre 
Erhaltung bis zur städtebaulichen Überplanung“ zugeordnet. Das ursprüngliche Ent-
wicklungsziel 1.2.01 wurde an dieser Stelle zurück genommen. 

   Stadt Lüdinghausen Seite 2 



 
 

 

 
 
 
 
2.2.07 
1.1.2.04 
5.1.3.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Landschaftsschutzgebiet wurde auf die Darstellung des Regionalplans zurück 
genommen. 
Der Festsetzungsraum wurde ebenfalls an entsprechender Stelle zurück genommen. 
Die Fläche wird mit dem neuen Entwicklungsziel 1.3.06 „Temporäre Erhaltung bis zur 
städtebaulichen Überplanung“ belegt. Das ursprüngliche Entwicklungsziel weicht an 
dieser Stelle zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Innerhalb von Windenergiebereichen gemäß Regionalplan sowie in planungsrechtlich 
abgesicherten Konzentrationszonen ist die Errichtung von entsprechenden Wind-
kraftanlagen möglich. Die betroffenen Verbote des LSG treten dann an dieser Stelle 
zurück. Der grundsätzliche Landschaftsschutz bleibt jedoch erhalten. 
Auch in diesem Bereich werden keine Widersprüche zwischen der Errichtung von 
Windenergieanlagen und dem Landschaftsschutzgebiet gesehen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
s. o. 
Dies gilt auch für geschützte Landschaftsbestandteile. 
 
 
 
 
 
Bei Inkrafttreten eines Bebauungsplans weicht der Landschaftsplan mit seinen Fest-
setzungen an entsprechender Stelle zurück. Eine Erschwerung der Entwicklung von 
Siedlungsrändern wird somit nicht gesehen. Zumal die Bereiche, die der Regional-
plan für Gewerbeflächen und allgemeine Siedlungsbereiche vorsieht, bereits mit dem 
entsprechenden Entwicklungsziel belegt sind und die Schutzgebiete zurück genom-
men wurden. 
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5.1.3.01 

 
 
 
Der hier angesprochene Bereich ist nicht mit einem Schutzgebiet belegt. Beschrän-
kungen seitens des Landschaftsplans gibt es somit generell nicht. Auch die Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen des Festsetzungsraums lassen sich so variabel ge-
stalten, dass sie eventuelle Erweiterungen der Gebäude nicht beeinträchtigen. Bauli-
che Erweiterungen richten sich hier grundsätzlich nach dem Baurecht. 
 
 
 
Abgrenzungsvorschläge: 
 
Klutensee: LSG- und LB-Rücknahme: 
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Hesselmanngraben: Entwicklungsziel, Festsetzungsraum: 

 

   Stadt Lüdinghausen Seite 5 



 
 

 

  

   Stadt Lüdinghausen Seite 6 



 
 

 

  

   Stadt Lüdinghausen Seite 7 



 
 

 

  

   Stadt Lüdinghausen Seite 8 



 
 

 

  
Westrup: LSG-Rücknahme

 
Entwicklungsziel und Festsetzungsraum: 
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Höckenkamp und Stadtfeldstraße: Entwicklungsziel und Festsetzungsraum: 
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Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

25 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei Umsetzung der Maßnahmen werden Versorgungsleitungen und deren Schutzbe-
reich berücksichtigt. 
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Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
D Nr. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unberührtheitsklausel bezieht sich bereits auf die Jagd im weiteren Sinne. Da die 
Jagd im weiteren Sinne u. a. auch Maßnahmen des Jagdschutzes beinhaltet, ist eine 
separate Formulierung nicht nötig. 
 
Im Falle dringend benötigter zusätzlicher Jagdkanzeln kann unter Prüfung des Sach-
verhalts gemäß § 67 BNatSchG i. V. m. § 69 Abs. 1 LG eine Befreiung erteilt werden. 
Bisher hat die Einschränkung auf die Anzahl der erlaubten Jagdkanzeln nicht zu 
Problemen geführt. 
Da das (unangeleinte) Führen von Jagdhunden zur Jagd im weiteren Sinne zählt, ist 
es auch erlaubt. Die nicht betroffene Tätigkeit wurde um den Hinweis ergänzt. Die 
Jagdhundeausbildung in Naturschutzgebieten ist jedoch grundsätzlich verboten. 
Auch das Befahren der Flächen ist der Jagd im weiteren Sinne zuzuordnen und da-
her erlaubt. 
 
Die Regelungen zur Jagd in Schutzgebieten sind somit eindeutig formuliert. 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 
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Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

27a 

 

  

   Wasser- u. Schifffahrtsamt Rheine I Seite 1 



 

 

  
Gemäß Anlage 1 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) handelt es sich bei 
den Ersten Fahrten des Dortmund-Ems-Kanals um Binnenwasserstraßen, die aus-
schließlich der See- und Binnenschifffahrt dienen. Auch die Fläche der im Entwurf 
des Landschaftsplans als Naturschutzgebiet geplanten Alten Fahrt des Dortmund-
Ems-Kanals ist nach wie vor als Bundeswasserstraße gewidmet. 
Gemäß § 4 BNatSchG muss die bestimmungsgemäße Nutzung auf Flächen, die u. a. 
der See- oder Binnenschifffahrt dienen, bei Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gewährleistet sein. 
Da der Großteil der Verbote in Naturschutzgebieten der Flächennutzung für die Bin-
nenschifffahrt entgegensteht (allen voran das Verbot, Gewässer zu befahren, aber 
auch Abgrabungen, Auffüllungen oder weitere Veränderungen vorzunehmen oder 
Baumaterialien einzubringen), kann hier entgegen des Landschaftsplanentwurfs kein 
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Auch die tatsächlich fehlende Nutzung als 
Binnenschifffahrt führt zu keiner Änderung der rechtlichen Vorgaben, da hierzu allein 
die Widmung der Fläche entscheidend ist. 
 
Bei Änderungen des Landschaftsplanentwurfs nach der öffentlichen Auslegung ist 
gemäß § 27c Abs. 2 Satz 2 LG sowie § 29 Abs. 2 Satz 2 LG den Eigentümern der 
von den Änderungen betroffenen Grundstücke und den von den Änderungen be-
rührten Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Mit Schreiben vom 06.10.2015 wurden das Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine 
sowie die weiteren betroffenen Träger öffentlicher Belange (Bezirksregierung Müns-
ter, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz sowie das Landesbüro für 
Naturschutzverbände) über die Änderung informiert. Ihnen wurde die Möglichkeit zur 
Stellungnahme bis zum 03. November 2015 gegeben (siehe Stellungnahme 27b). 
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Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

27b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.04 
 
5.1.1.02 
 
 
1.1.1.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag 27a. 
 
Das Naturschutzgebiet 2.1.04 wird vollständig zurückgenommen. Die Fläche wird in 
das angrenzende Landschaftsschutzgebiet 2.2.08 Kanalinsel aufgenommen. Die für 
alle Landschaftsschutzgebiete formulierte nicht betroffene Tätigkeit 2.2 D Nr. 8 er-
möglicht die bestimmungsgemäße Nutzung der Fläche. 
Da die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Festsetzungsraum 5.1.1.02 der 
bestimmungsgemäßen Nutzung nicht entgegenstehen und für die Alte Fahrt selbst 
keine eigenen Maßnahmen innerhalb dieses Festsetzungsraums formuliert sind, 
können diese Abgrenzungen beibehalten werden. 
Das Entwicklungsziel 1.1.1.02 im Bereich der Alten Fahrt wird zurück genommen. Die 
Fläche wird in das angrenzende Entwicklungsziel 1.1.2.03 aufgenommen. 
 
Den Forderungen wird damit gefolgt. 
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Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
B Nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nicht betroffene Tätigkeit 2.1 D Nr. 2 bezieht sich in ihrer Formulierung eindeutig 
auf die Jagd im weiteren Sinne. Hierzu zählen auch jagdliche Einrichtungen. Dies 
wird insbesondere bei der genaueren Ausführung deutlich, die besagt, dass u. a. das 
Errichten von offenen Hochsitzen und Leitern zulässig ist. Für die Errichtung ge-
schlossener Jagdkanzeln gibt es zusätzliche Vorgaben. 
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Nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
C Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
D Nr. 1 
 
 
 
 
Nr. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Verbot ist von Ver- und Entsorgungsleitungen die Rede. Unter der nicht betroffe-
nen Tätigkeit D Nr. 7 steht die Formulierung „Leitungsnetze“. Beide Formulierungen 
schließen Stromleitungen mit ein. Eine Umformulierung ist daher nicht notwenig. 
Die Formulierung wird beibehalten. 
 
 
 
Das unangeleinte Führen von Jagdhunden ist gemäß der Jagd im weiteren Sinne 
erlaubt. Die nicht betroffene Tätigkeit D Nr. 2 wird um einen entsprechenden Hinweis 
ergänzt. Die Ausbildung von Jagdhunden ist jedoch grundsätzlich untersagt. 
 
 
 
 
 
 
Eine zusätzliche Abstimmung mit der jeweiligen Forstbetriebsgemeinschaft ist nicht 
nötig und auch nicht üblich, zumal die Abstimmung neben der unteren Forstbehörde 
u. a. auch mit dem Flächeneigentümer erfolgt. 
Die Formulierung wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
Die versehentliche Auflistung des Verbots Nr. 29 wurde bereits korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
s. o. 
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Nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
B Nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 13 

 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung lautet „Eigentümer und Nutzungsberechtigte“ und ist somit eindeu-
tig. Die Formulierung wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung wurde im Text an den Beginn des Kapitels 2 gestellt. Sie ist daher 
nach wie vor vorhanden. Über diese Formulierung sowie die zusätzliche Unberührt-
heitsklausel unter den Verboten für Landschaftsschutzgebiete Nr. 1 ist die Windkraft-
planung ausreichend berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beschränkung auf „Aufschüttungen ab 2 m Höhe…..“ nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 LG 
gelten für die Eingriffsregelung. In Landschaftsschutzgebieten sind jedoch alle Arten 
von Aufschüttungen – unabhängig von dieser Größenordnung – verboten. 
Die Formulierung wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird nicht ergänzt. Es handelt sich um eine klare bestehende Formulie-
rung, die so in alle Landschaftspläne übernommen wurde. 
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Nr. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
B Nr. 5 
 
 
 
 
 
Nr. 7 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 16 

 
 
 
 
 
 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Auflistung dieser gesetzlichen Grundlagen not-
wendig ist. In Schutzgebieten ist daher gesondert darauf hinzuweisen. 
Bei Bäumen mit Horsten oder Höhlenbäumen handelt es sich regelmäßig um Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten. 
Die Formulierung wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. o. 
 
 
 
 
 
In der Vielzahl der Fälle liegen die geschützten Landschaftsbestandteile in größerer 
Entfernung zu Hofstellen. Darüber hinaus bestehen sie häufig aus Gehölzbeständen, 
die für Bauvorhaben ohnehin nicht in Betracht gezogen werden. 
Sollte die Errichtung baulicher Anlagen zwingend nötig, aber nach den Festsetzun-
gen für geschützte Landschaftsbestandteile nicht erlaubt sein, so kann nach Prüfung 
des Einzelfalls eine Befreiung nach § 67 BNatSchG i. v. m. § 69 LG Abs. 1 Nr. 1 
erteilt werden. 
 
Geschützte Landschaftsbestandteile werden i. d. R. kleinflächiger ausgewiesen und 
sind von unterschiedlicher Gestalt. Eine zusammenfassende Formulierung wie im 
Verbot Nr. 13 für alle Arten von geschützten Landschaftsbestandteilen ist daher sinn-
voll. 
Naturschutzgebiete stellen die höchste der vier Schutzkategorien dar und erstrecken 
sich auf größere Flächen, die somit auch vielfältiger genutzt werden. Eine Auflistung 
der verschiedenen Störungsmöglichkeiten ist daher angebracht. 
 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird gefolgt. 
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2.4 
C Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
D Nr. 4 

 
 
 
 
 
 
 
Für den Erhalt geschützter Landschaftsbestandteile und ihrer Funktionen ist es not-
wendig, dass der Landschaftsbestandteil als Ganzes bestehen bleibt. Hierzu kann 
gemäß § 29 Abs. 2 S. 2 BNatSchG eine angemessene und zumutbare Ersatzpflan-
zung vorgeschrieben werden. 
 
 
 
 
 
Die Formulierung ist eindeutig. Wird eine starke Schädigung am geschützten Land-
schaftsbestandteil entdeckt, so muss sie gemeldet werden. 
Die Formulierung wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
Das Gebot, Ersatzpflanzungen mit bodenständigen Laubgehölzen durchzuführen, 
bezieht sich gemäß der Formulierung allein auf die Baumreihen. Da diese bei Aus-
weisung als geschützter Landschaftsbestandteil naturgemäß nur aus Laubbäumen 
bestehen, handelt es sich hier nicht um eine verschärfte Regelung. Gemäß § 25 LG 
können für Naturschutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile bestimmte 
Baumarten sowie eine bestimmte Form der Endnutzung vorgeschrieben werden. 
 
 
Den Forderungen wird z. T. gefolgt. 
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Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.01 
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Die Mitteilungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der textlichen Fassung des Landschaftsplans steht unter den allgemeinen Ausfüh-
rungen zu den Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und geschützten 
Landschaftsbestandteilen, dass gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die z. B. 
zur Unterhaltung oder Instandsetzung bestehender Leitungsnetze notwendig sind, 
von den Verboten unberührt bleiben. Die Maßnahmen sind der unteren Landschafts-
behörde vor Beginn anzuzeigen. 
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